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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, I 
mit dem das Hilfsfondsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Hilisfondsgesetz, BGBL Nr. 25/1956, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 178/ 
1962, wird wie foLgt geändert: 

1. Im T~tel des Gesetzes hat die Wortfolge 
"die ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt 
im Auslan.d haben," zu entfallen. 

2. Nach § 1 a wlird folgender § 1 b emge
fügt: 

,,§ 1 b. (1) Der Bundesminister für Finanzen 
wird ermächtigt, dem Fonds zur Hilfeleistung 
an politisch VerfoLgte einen weiteren Betrag von 
440 Mill. S zu widmen, .der in folgenden Teil
beträgen anzuweisen ist: 

'Innerhalb von 30 Tagen nach dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes und 

ab 1. Jänner 1977 am Ende jedes Vier.teljahres 
30 Mill. S; 

am 30. Juni 1980 der sich erg,ebende Rest von 
20Mill. S. 

(2) Der im Abs. 1 genannte Betr,ag ist nach 
Maßgabe besonderer Bestimmungen der Fonds
statuten Zlur Leistung von Aushilfen an be
dürftige P,ersonen zu verwenden, die 

1. in ,der Zeit zwischen dem 5. März 1933 und 
dem 8. Mai 1945, jedoch vor dem Zusam
menbruch des nationalsozialistisch,en 
Regimes, in ihrem Aufenthaltsort aus pol~ti
schen Gründen, welcher Art immer, beson
ders wegen ihrer Abstammung, Relig,ion 
oder Nationalität - mit Ausnahme wegen 
nationalsozialistischer B,etätigung - ver
folgt worden sind und 

2. am Tage des Inkrafttretens dieses Bundes
gese,tzes die österreichische Staatsbürger
schaft besessen haben oder am 13. März 1938 
österreich ische Bundesbürger gewesen sind 
oder vor dem 13. März 1938 mindestens 
zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz 
und ständigen Aufenthalt in österreich ge
habt haben. 

(3) Eine Person gilt stets als bedürftig, wenn 
sie aus den in Abs. 2 Z. 1 genannten Gründen 
verfolgt worden ist und nachweisbar in diesem 
Zusammenhang entweder· mindestens ein Jahr, 
sofern die Haft mit besonders schweren körper
lichen oder seelischen Leiden verbunden war, 
mindestens sechs Monate in Halt war oder durch 
eine dauernde Gesundheitsschädigung als Folge 
einer Haft oder Mißhandlung im Zusammenhang 
mit einer Verfolgung (Abs. 2 Z. 1) :in ilwer Er
werbstätigkeit um mindestens 50% vermindert 
ist und entweder 

1. selbst oder dessen Ehegatte oder Lebens
g.efährte an beiderseiüger Blindheit oder 
Taubheit, an Krebs, an Lähmung infolge 
eines Gehirntumors, an multipler Sklerose 
oder an Herzschwäche leidet, die das Ver
lassen der Wohnung unmöglich macht, 
oder an beiden B,einen oder Armen ge
lähmt ist oder diese verloren hat oder 

2. in einem aus öffentlichen oder privaten 
Mitteln subventionierten Alters- oder 
Pflegeheim wohnt und die Kosten zum 
überwiegenden Teil von einem Driuten be-
zahlt wer,den oder . 

3. im Jahre 1906 oder vorher geboren ist. 

(4) Die an eine Person, welche ,die Voraus
setzungen des Abs. 2 erfüllt (Verfolgter), zu 
leistende Aushilfe beträgt dem Grad der Be
dürftigkeit entsprechend höchstens 15000 S, 
mindestens j,edoch 3000 S. In den Fondsstatuten 
ist sicherzustellen, daß ein Verfol~ter, der die 
besonderen Voraussetzungen des Abs. 3 erfüllt, 
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vorweg eme zusätzliche Leistung von 15000 S 
erhält. 

(5) Ein Rechtsanspruch auf die Leistung einer 
Aushilfe besteht nicht. 

(6) Der Fonds trägt die Kosten seiner Ver
waltung. 

(7) Die bei Auflösung des Fonds nicht ver
teilten M~ttel sind dem Bund abzuführen." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Bundesgesetz über die, Gewährung einer 
Aushilfe z;ur Milderung von Härten infolge be
stimmter Vermägensverluste (Aushilfegesetz) in 
Kraft. 

(2) Mit de.r Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesmini~ter für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

Durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges 
oder ,dessen Folgen haben zahlreiche physische 
Personen ,einschließlich Vel'folgter Vermögens
verluste erlitten, die Viielf,a'ch die Vernichtung 
ihrer Existenzgl1Undlage bedeutet haben. Soweit 
der Republik österreich durch den Staatsvertr,ag 
Verpflichtungen zur Regelung solcher Schäden 
auferlegt wur.den, sind diese voll ,erfüllt worden. 
Darüber hinaus solleri nunmehr als abschließende 
Regelung auf Grund der Bera/tungen des mit 
Beschluß der Bundesregierung eingese,tzten Aus
schusses ZIllr Erarbeitung eines Gesamtkonzepts 
für noch offene Entschädigungsfragen physische 
Personen, die heute in beengten wirtschaftlichen 
Verhältnissen leben, eine ,einmalige Aushilfe bis 
zu 15000 S erhalten. Diese Aushilfer.egelung für 
Sachgeschädigte soll besonders den aus den Ver
treibungsgebieten nach österreich geLangten 
volksdeutschen Heimatvel'1triebenen zugute kom
men. 

Im Sinne der Bestimmungen des Art. 26 des 
Staatsvertrages soll im Falle der Verwirklichung 
der in Aussicht genommenen Regelung für Sach
geschädigte auch Verfolgten eine den Voraus
setzungen und der Höhe nach gleiche Aushilfe 
zukommen. Diese Aushilf,e wird aus rassischen 
oder politischen Gründen verfolgten Personen, 
die geschädigt worden sind, einschließlich den 
Nationalitätengeschädigten, wie z. B. den in der 
Zeit zwischen 1938 und 1945 aus östemeich 
zwangsweise ahigesiedelten Slowenen, ohne Rück
sicht auf ihren derzeitigen Wohnsitz gewährt 
werden, wenn sie zu bestimmten Zeitpunkten 
oder während einer gewissen Zeit hindurch zu 
österreich in einem Naheverhältnis gestanden 
sind. 

Obwohl die Republik öster.reich diese Ver
folgungsmaßnahmen nicht gesetzt hat und recht-

lich zu einer solchen Lei,stmng auch nicht ver
pflichtet ist, beabsichtigt sie doch, besonders aus 
Verbundenheit mit ihren Ifrüher,en Staatsbürgern, 
zur Milderung einer bestehenden beengten wirt
schaftli'chen Lage beizutragen. 

Da für eine solche Hilfsmaßnahme an Nicht
sachgeschä,digte eine Bundeskompetenz aus den 
Bestimmungen der Bundesverfassung nicht ,ab
geleitet werden kann, wurde der W,eg gewählt, 
dem i:m Gesetz umschriebenen Personenkreis 
diese Aushilfe durch einen aus Bundesmitteln 
dotierten Fonds zukommen zu lassen. Der durch 
das Bundesg,esetz vom 18. Jänner 1956, BGBL 
Nr. 25, errichtete und derzeit noch bestehende 
Hilfsfonds hat sich bei der Verteilung von Mit
teln an politisch Verfolgte, die ihren Wohnsitz 
und ständigen Aufenthalt i,m Aushnd haben, 
bewährt und verfügt neben der erforderlichen 
Praxis auch über umfangrerches Archivmaterial 
zur Durchführung solcher Aufgaben. Es war 
daher .sinnvoll, diesen bestehenden Fonds durch 
eine Novelle auch mit dieser neuen Aufgabe zu 
betrauen. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung 
einer Leistung aus Fondsmitteln ist nicht :ge
g,eben. Bei der Gewä,hrun,g von Aushilfen an den 
begünstigten Personenkreis handelt es sich auch 
nicht um eine Wiedergutmachung, sondern um 
eine Maßnahme, für die die geg,enwärüge' be
engte wirtschafdich,e und finanzielle Lage des 
Empfängers maßgebend ist. 

Der Fonds wird mit 440 Mill. S dotiert. Für 
das Jahr 1976 ist eine Dotation von 30 Mill. S 
im Budget enthalten; in den folgenden Jahren 
wird für die Bedeckung des erforderlichen Auf
wandes in den Bundesvoranschlägen bei Kapi
tel 57 vor,zusor,gen sein. Eine Erhöhung des 
Personalsrandes ist mit der Durchführung des 
vorLiegenden Gesetzentwul'fes nicht verbunden. 
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